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ERKLÄRUNG BETREFFEND DIE 
VESCHWIEGENSHEITSPFLICHT 

 
 
Präambel 
 
DATEV Österreich ist als 100prozentige Tochter von DATEV eG, 
die anerkannte, berufsständige Dienstleistungsorganisation für 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte in Nürnberg, 
Kraft ihrer Satzung den Berufsstand der Wirtschaftstreuhänder in 
höchstem Maße zu Datenschutz und Datensicherheit verpflichtet. 
 
 
Im Namen der DATEV.at GmbH bestätige ich, dass wir über 
unserer Verpflichtung zur Wahrung der Verschwiegenheitspflicht 
und zur Wahrung des Datengeheimnisses nach § 15 
Datenschutzgesetz informiert und belehrt sind.  
 
Die Verschwiegenheitspflicht erstreckt sich auf alle persönlichen 
Umstände, sämtliche Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und 
alle Angelegenheiten, die die Interessen der Kunden meines 
Arbeitergebers, meines Arbeitergebers oder seiner Mitarbeiter 
sowie die Klienten unserer Kunden berühren könnten. 
 
Insbesondere erstreckt sich die Verschwiegenheitspflicht auf 
Name und Anschrift, alle Geschäftsunterlagen und die gesamte 
Korrespondenz des oben genannten Personenkreises. 
 
Diese Verschwiegenheitsverpflichtung besteht grundsätzlich 
gegenüber allen Dritten, soweit diese nicht aufgrund ihrer 
Dienst- oder Aufgabenstellung zur Entgegennahme 
entsprechender Mitteilungen oder Informationen befugt sind. 
Dies ist insbesondere auch gegenüber Angehörigen und sonst 
nahestehenden Personen zu beachten. 
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Weiters verpflichten wir uns, dass betriebsfremden Personen nur 
über ausdrückliche Weisung des Auftraggebers Einblick in die im 
Unternehmen des Auftraggebers verwendeten Unterlagen 
gewährt wird. 
 
Die Selbstverpflichtung bezieht sich auch darauf, dass alle 
vertraulichen und auftragsbezogenen Unterlagen nach ihrer 
Bearbeitung vor unbefugtem Zugriff gesichert werden und dass 
weder Unterlagen noch Teile davon ohne ausdrückliche 
Zustimmung des Auftraggebers aus den Räumlichkeiten des 
Unternehmens entfernt werden.  
 
Die Verschwiegenheitspflicht reicht unbegrenzt über das Ende 
des Auftragsverhältnisses hinaus.  
 
DATEV.at GmbH  
Österreich 
 
 
Wien, am                              Unterschrift................................ 
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Beilage 1 
 
Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe 
(Wirtschaftstreuhandberufsgesetz - WTBG) 
BGBl. I Nr. .../1999 
Der Nationalrat hat beschlossen: 
 
Verschwiegenheitspflicht 
§ 91. (1) Berufsberechtigte sind zur Verschwiegenheit über die ihnen anvertrauten 
Angelegenheiten verpflichtet. Für diese Verschwiegenheitspflicht ist es ohne 
Bedeutung, ob die Kenntnis dieser Umstände und Tatsachen auch anderen Personen 
zugänglich ist oder nicht. 
(2) Die Verschwiegenheitspflicht der Berufsberechtigten erstreckt sich auch auf 
persönliche Umstände und Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen bei 
Durchführung erteilter Aufträge oder im Zuge eines behördlichen, nicht öffentlichen 
Verfahrens in Ausübung ihres Berufes als solche bekanntgeworden sind. 
(3) Inwieweit ein Berufsberechtigter in Ansehung dessen, was ihm in Ausübung seines 
Berufes bekanntgeworden ist, von der Verbindlichkeit zur Ablegung eines Zeugnisses, 
zur Einsichtgewährung in Geschäftspapiere oder zur Erteilung von Auskünften im 
Verwaltungs-, Abgaben-, Zivil- und Strafverfahren befreit ist, bestimmen die 
Verwaltungs- und Abgabenverfahrensgesetze sowie die Zivil- und 
Strafprozessordnung, jedoch mit der Maßgabe, dass im Abgabenverfahren vor den 
Finanzbehörden einem Berufsberechtigten die gleichen Rechte wie einem Rechtsanwalt 
zustehen. 
(4) Die Verschwiegenheitspflicht entfällt, wenn und insoweit der Auftraggeber den 
Berufsberechtigten ausdrücklich von dieser Pflicht entbunden hat. 
(5) Die Bestimmungen der Abs.1 bis 4 gelten sinngemäß für die Erfüllungsgehilfen der 
Berufsberechtigten, Gesellschafter, Aufsichtsräte, Prokuristen und Berufsanwärter. 
 
 
StPO: 
 
§ 152. (1) Von der Verbindlichkeit zur Ablegung eines Zeugnisses sind befreit:  
1. Personen, die sich durch ihre Aussage der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung 
aussetzen würden oder die im Zusammenhang mit einem gegen sie geführten 
Strafverfahren Gefahr liefen, sich selbst zu belasten, auch wenn sie bereits 
verurteilt worden sind; 
2. Personen, die im Verfahren gegen einen Angehörigen (§ 72 StGB) aussagen sollen 
oder deren Aussage die Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung eines Angehörigen mit 
sich brächte, wobei die durch eine Ehe begründete Eigenschaft einer Person als 
Angehöriger aufrecht bleibt, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht; 
2a. Personen, die durch die dem Beschuldigten zur Last gelegte strafbare Handlung in 
ihrer Geschlechtssphäre verletzt worden sein könnten, sofern die Parteien Gelegenheit 
hatten, sich an einer vorausgegangenen gerichtlichen Vernehmung zu 
beteiligen (§§ 162a, 247); 
3. Personen, die zur Zeit ihrer Vernehmung das vierzehnte Lebensjahr noch nicht 
zurückgelegt haben und durch die dem Beschuldigten zur Last gelegte strafbare 
Handlung verletzt worden sein könnten, sofern die Parteien Gelegenheit hatten, 
sich an einer vorausgegangenen gerichtlichen Vernehmung zu beteiligen (§§ 162a, 
247);  
4. Verteidiger, Rechtsanwälte, Notare und Wirtschaftstreuhänder über das, was ihnen 
in dieser Eigenschaft bekannt geworden ist; 
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5. Psychiater, Psychotherapeuten, Psychologen, Bewährungshelfer, Mitarbeiter 
anerkannter Einrichtungen zur psychosozialen Beratung und Betreuung sowie 
Mediatoren, die im Sinn des § 99 Abs. 1 Ehegesetz zwischen Ehegatten vermitteln, 
über das, was ihnen in dieser Eigenschaft bekannt geworden ist; 
6. jedermann darüber, wie er sein Wahl- oder Stimmrecht ausgeübt hat, wenn dessen 
Ausübung gesetzlich für geheim erklärt ist.  
 
(2) Den in Abs. 1 Z 4 und 5 erwähnten Personen stehen deren Hilfskräfte und jene 
Personen gleich, die zur Ausbildung an der berufsmäßigen Tätigkeit teilnehmen.  
 
(3) Das Recht der in Abs. 1 Z 4 und 5 sowie in Abs. 2 erwähnten Personen, sich des 
Zeugnisses zu entschlagen, darf bei sonstiger Nichtigkeit nicht umgangen werden.  
 
(4) Steht eine als Zeuge vorgeladene Person nur zu einem von mehreren 
Beschuldigten in einem der vorstehend erwähnten Verhältnisse, so kann sie sich des 
Zeugnisses hinsichtlich der anderen nur dann entschlagen, wenn eine Sonderung der 
Aussagen, die die anderen betreffen, nicht möglich ist. Gleiches gilt, wenn sich der 
Grund für die Zeugnisentschlagung nur auf einen von mehreren Sachverhalten bezieht. 
 
(5) Der Untersuchungsrichter hat die in den Abs. 1 und 2 erwähnten Personen vor 
ihrer Vernehmung oder sobald der Grund für die Zeugnisbefreiung bekannt wird, über 
ihr Entschlagungsrecht zu belehren und ihre darüber abgegebene Erklärung in das 
Protokoll aufzunehmen. Hat der Zeuge auf sein Recht, sich des Zeugnisses zu 
entschlagen, nicht ausdrücklich verzichtet, so ist seine Aussagenichtig. 
 
 
ZPO: 
 
§. 321.  
(1) Die Aussage darf von einem Zeugen verweigert werden: 
1. über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen, seinem Ehegatten oder einer 
Person, mit welcher der Zeuge in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum zweiten 
Grade verwandt oder verschwägert, oder mit welcher er durch Adoption verbunden ist, 
ferner seinen Pflegeeltern und Pflegekindern, sowie seinem Vormunde oder Mündel zur 
Schande gereichen oder die Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung zuziehen würde; 
2. über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen oder einer der in Z. 1 bezeichneten 
Personen einen unmittelbaren vermögensrechtlichen Nachtheil zuziehen würde; 
3. in Bezug auf Tatsachen, über welche der Zeuge nicht würde aussagen können, ohne 
eine ihm obliegende staatlich anerkannte Pflicht zur Verschwiegenheit zu verletzen, 
insofern er hiervon nicht gültig entbunden wurde;  
4. in Ansehung desjenigen, was dem Zeugen in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt 
von seiner Partei anvertraut wurde; 
4a. in Ansehung dessen, was dem Zeugen in seiner Eigenschaft als Funktionär oder 
Arbeitnehmer einer gesetzlichen Interessenvertretung oder freiwilligen 
kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigung von seiner Partei in einer Arbeits- oder 
Sozialrechtssache anvertraut wurde; 
5. über Fragen, welche der Zeuge nicht würde beantworten können, ohne ein Kunst- 
oder Geschäftsgeheimnis zu offenbaren; 
6. über die Frage, wie der Zeuge sein Wahlrecht oder Stimmrecht 
ausgeübt hat, wenn dessen Ausübung gesetzlich für geheim erklärt 
ist. 
(2) Die Aussage kann in den unter Z. 1 und 2 angegebenen Fällen mit Rücksicht auf 
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die daselbst bezeichneten Angehörigen auch dann verweigert werden, wenn das 
eheliche Verhältnis, welches die Angehörigkeit begründet, nicht mehr besteht. 
 
 
AVG: 
 
§ 49. (1) Die Aussage darf von einem Zeugen verweigert werden: 
1. über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen, seinem Ehegatten, seinem 
Verwandten oder Verschwägerten in auf- oder absteigender Linie, seinem 
Geschwisterkind oder einer Person, die mit ihm noch näher verwandt oder im gleichen 
Grad verschwägert ist, ferner seinen Wahl- oder Pflegeeltern, Wahl- oder 
Pflegekindern, seinem Vormund oder Pflegebefohlenen einen unmittelbaren 
bedeutenden Vermögensnachteil oder die Gefahr einer strafgerichtlichen Verfolgung 
zuziehen oder zur Schande  gereichen würde; 
2. über Fragen, die er nicht beantworten könnte, ohne eine ihm obliegende staatlich 
anerkannte Pflicht zur Verschwiegenheit, von der er nicht gültig entbunden wurde, zu 
verletzen oder ein Kunst-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis zu offenbaren; 
3. über Fragen, wie der Zeuge sein Wahl- oder Stimmrecht ausgeübt hat, wenn dessen 
Ausübung gesetzlich für geheim erklärt ist. 
 
(2) Die zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugten Personenkönnen die 
Zeugenaussage auch darüber verweigern, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Vertreter 
einer Partei von dieser anvertraut wurde. 
 
(3) Wegen der Gefahr eines Vermögensnachteils darf die Aussage über Geburten, 
Eheschließungen und Sterbefälle der in Abs. 1 Z 1 bezeichneten Personen nicht 
verweigert werden. 
 
(4) Will ein Zeuge die Aussage verweigern, so hat er die Gründe seiner Weigerung 
glaubhaft zu machen. 
 
(5) Einem Zeugen, der einer Ladung (§§ 19 und 20) ohne genügende Entschuldigung 
nicht Folge leistet oder die Aussage ohne Angabe von Gründen verweigert oder auf 
seiner Weigerung beharrt, obwohl die vorgebrachten Gründe als nicht gerechtfertigt 
(Abs. 1 bis 3) erkannt wurden, kann die Verpflichtung zum Ersatz aller durch seine 
Säumnis oder Weigerung verursachten Kosten auferlegt werden; im Fall der 
ungerechtfertigten Aussageverweigerung kann über ihn eine Ordnungsstrafe (§ 34) 
verhängt werden. 
 
 
BAO: 
 
§ 171. (1) Die Aussage darf von einem Zeugen verweigert werden 
a) wenn er ein Angehöriger (§ 25) des Abgabepflichtigen ist; 
b) über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen oder seinen Angehörigen (§ 25), 
seinem Vormund, Mündel oder Pflegebefohlenen die Gefahr einer strafgerichtlichen 
oder finanzstrafbehördlichen Verfolgung zuziehen würde; 
c) über Fragen, die er nicht beantworten könnte, ohne eine ihm obliegende gesetzlich 
anerkannte Pflicht zur Verschwiegenheit, von der er nicht gültig entbunden wurde, zu 
verletzen oder ein Kunst- oder technisches Betriebsgeheimnis zu offenbaren.  
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(2) Die zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugten Personen und ihre Angestellten 
können die Zeugenaussage auch darüber verweigern, was ihnen in ihrer Eigenschaft 
als Vertreter der Partei über diese zur Kenntnis gelangt ist. 
 
(3) Will ein Zeuge die Aussage verweigern, so hat er die Gründe seiner Weigerung 
glaubhaft zu machen. 
 
 
FinStrG: 
 
§ 104. (1) Die Aussage darf von einem Zeugen verweigert werden: 
a) wenn er ein Angehöriger (§ 25 BAO) des Beschuldigten oder eines Nebenbeteiligten 
des Finanzstrafverfahrens ist; 
b) über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen oder seinen Angehörigen, seinem 
Vormund, Mündel oder Pflegebefohlenen die Gefahr einer strafgerichtlichen oder 
finanzstrafbehördlichen Verfolgung zuziehen würde; 
c) über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen oder einer der in lit. b genannten 
Personen unmittelbar einen bedeutenden Vermögensnachteil bringen oder zur Schande 
gereichen würde, es sei denn, dass der Auskunft voraussichtlich für das Verfahren 
entscheidende Bedeutung zukommt und die Finanzstrafbehörde unter Hinweis darauf 
vom Zeugen die Auskunft verlangt; 
d) über Fragen, die der Zeuge nicht beantworten könnte, ohne eine  ihm obliegende 
gesetzlich anerkannte Pflicht zur Verschwiegenheit, von der er nicht gültig entbunden 
wurde, zu verletzen oder ein Kunst- oder technisches Betriebsgeheimnis zu 
offenbaren. 
(2) Die zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugten Personen und ihre Hilfskräfte 
können die Zeugenaussage auch darüber verweigern, was ihnen in ihrer Eigenschaft 
als Vertreter der Partei über diese zur Kenntnis gelangt ist. 
(3) Will ein Zeuge die Aussage verweigern, so hat er die Gründe seiner Weigerung 
glaubhaft zu machen. 
 
 
StGB: 
 
Verletzung eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses  
§ 122. (1) Wer ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis (Abs. 3)offenbart oder 
verwertet, das ihm bei seiner Tätigkeit in Durchführung einer durch Gesetz oder 
behördlichen Auftragvorgeschriebenen Aufsicht, Überprüfung oder Erhebung 
anvertraut oder zugänglich geworden ist, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten 
oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 
(2) Wer die Tat begeht, um sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil 
zuzuwenden oder einem anderen einen Nachteil zuzufügen, ist mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 
(3) Unter Abs. 1 fällt nur ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das der Täter kraft 
Gesetzes zu wahren verpflichtet ist und dessen Offenbarung oder Verwertung geeignet 
ist, ein berechtigtes Interesse des von der Aufsicht, Überprüfung oder Erhebung 
Betroffenen zu verletzen. 
(4) Der Täter ist nicht zu bestrafen, wenn die Offenbarung oder Verwertung nach 
Inhalt und Form durch ein öffentliches oder ein berechtigtes privates Interesse 
gerechtfertigt ist. 
(5) Der Täter ist nur auf Verlangen des in seinem Interesse an der Geheimhaltung 
Verletzten (Abs. 3) zu verfolgen. 
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AktG: 
 
§. 42. Verantwortlichkeit der Gründungsprüfer  
(1) Die Gründungsprüfer, ihre Gehilfen und die bei der Prüfung mitwirkenden 
gesetzlichen Vertreter einer Prüfungsgesellschaft sind zur gewissenhaften und 
unparteiischen Prüfung und zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie dürfen nicht 
unbefugt Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse verwerten, die sie bei der 
Wahrnehmung ihrer Obliegenheiten erfahren haben. Wer seine Obliegenheiten 
verletzt, ist der Gesellschaft zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet, mehrere Personen haften als Gesamtschuldner. 
 
(2) Die Ersatzpflicht von Personen, die fahrlässig gehandelt haben, beschränkt sich auf 
fünf Millionen Schilling für eine Prüfung; dies gilt auch dann, wenn an der Prüfung 
mehrere Personen beteiligt gewesen oder mehrere zum Ersatz verpflichtende 
Handlungen begangen worden sind, und ohne Rücksicht darauf, ob andere Beteiligte 
vorsätzlich gehandelt haben. 
 
(3) Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit besteht, wenn eine Prüfungsgesellschaft 
Gründungsprüfer ist, auch gegenüber dem Aufsichtsrat und den Mitgliedern des 
Aufsichtsrats der Prüfungsgesellschaft. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der 
Prüfungsgesellschaft und sein Stellvertreter dürfen jedoch die von der 
Prüfungsgesellschaft erstatteten Berichte einsehen, die dabei erlangten Kenntnisse 
aber nur verwerten, soweit es die Erfüllung der Überwachungspflicht des Aufsichtsrats 
fordert. 
 
(4) Die Ersatzpflicht nach diesen Vorschriften kann durch Vertrag weder 
ausgeschlossen noch beschränkt werden. 
 
 
UGB: 
 
Verantwortlichkeit des Abschlussprüfers  
§ 275. (1) Der Abschlussprüfer, seine Gehilfen und die bei der Prüfung mitwirkenden 
gesetzlichen Vertreter einer Prüfungsgesellschaft sind zur gewissenhaften und 
unparteiischen Prüfung und zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie dürfen 
nichtunbefugt Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse verwerten, die sie bei ihrer 
Tätigkeit erfahren haben. Wer vorsätzlich oder fahrlässig seine Pflichten verletzt, ist 
der Gesellschaft und, wenn ein verbundenes Unternehmen geschädigt worden ist, auch 
diesem zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Mehrere Personen 
haften als Gesamtschuldner. 
(2) Die Ersatzpflicht von Personen, die fahrlässig gehandelt haben, beschränkt sich auf 
fünf Millionen Schilling für eine Prüfung. Dies gilt auch, wenn an der Prüfung mehrere 
Personen beteiligt gewesen oder mehrere zum Ersatz verpflichtende Handlungen 
begangen worden sind, und ohne Rücksicht darauf, ob andere Beteiligte vorsätzlich 
gehandelt haben. 
(3) Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit besteht, wenn eine Prüfungsgesellschaft 
Abschlussprüfer ist, auch gegenüber dem Aufsichtsrat der Prüfungsgesellschaft und 
dessen Mitgliedern. 
(4) Die Ersatzpflicht nach diesen Vorschriften kann durch Vertrag weder 
ausgeschlossen noch beschränkt werden. 
(5) Die Ansprüche aus diesen Vorschriften verjähren in fünf Jahren. 
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Versicherungsaufsichtsgesetz: 
 
§ 80. (1) Für die Rechnungslegung und die Konzernrechnungslegung von 
1. Versicherungsunternehmen in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft gelten die 
Bestimmungen des HGB in der jeweils geltenden Fassung für große 
Aktiengesellschaften, soweit dieses Bundesgesetz nichts anderes bestimmt; 
2. Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit, die nicht kleine Vereine im Sinne des § 
62 sind, und kleinen Vereinen im Sinne des § 62, die die Voraussetzungen des § 63 
Abs. 3 erfüllen, gelten die Bestimmungen des HGB in der jeweils geltenden Fassung 
für große Aktiengesellschaften, soweit dieses Bundesgesetz nicht anderes bestimmt; 
die §§ 125 bis 127 Aktiengesetz 1965 in der jeweils geltenden Fassung sind unter 
Bedachtnahme auf § 81 Abs. 2 und 3 sinngemäß anzuwenden. 
 
(2) Für die Rechnungslegung von Zweigniederlassungen von 
Versicherungsunternehmen mit Sitz außerhalb der Vertragsstaaten gelten sinngemäß 
die Bestimmungen des HGB in der jeweils geltenden Fassung für große 
Aktiengesellschaften, soweit dieses Bundesgesetz nichts anderes bestimmt. 
 
(3) Die Bestimmungen des 5. Hauptstückes sind mit Ausnahme des § 84 Abs. 4 auf 
Zweigniederlassungen von Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem Vertragsstaat 
nicht anzuwenden. 
 
 
BWG: 
 
IX. Bankgeheimnis  
§ 38. (1) Kreditinstitute, ihre Gesellschafter, Organmitglieder, Beschäftigte sowie sonst 
für Kreditinstitute tätige Personen dürfen Geheimnisse, die ihnen ausschließlich auf 
Grund der Geschäftsverbindungen mit Kunden oder auf Grund des § 75 Abs. 
3anvertraut oder zugänglich gemacht worden sind, nicht offenbaren oder verwerten 
(Bankgeheimnis). Werden Organen von Behörden sowie der Österreichischen 
Nationalbank bei ihrer dienstlichen Tätigkeit Tatsachen bekannt, die dem 
Bankgeheimnis unterliegen, so haben sie das Bankgeheimnis als Amtsgeheimnis zu 
wahren, von dem sie nur in den Fällen des Abs. 2 entbunden werden dürfen. Die 
Geheimhaltungsverpflichtung gilt zeitlich unbegrenzt. 
(2) Die Verpflichtung zur Wahrung des Bankgeheimnisses besteht nicht 
1. im Zusammenhang mit eingeleiteten gerichtlichen Strafverfahren gegenüber den 
Strafgerichten und mit eingeleiteten Strafverfahren wegen vorsätzlicher 
Finanzvergehen, ausgenommen Finanzordnungswidrigkeiten, gegen über den 
Finanzstrafbehörden; 
2. im Falle der Verpflichtung zur Auskunftserteilung nach § 41Abs. 1 und 2, § 61 Abs. 
1, § 93 und § 93a;  
3. im Falle des Todes des Kunden gegenüber dem Abhandlungsgericht und 
Gerichtskommissär; 
4. wenn der Kunde minderjährig oder sonst pflegebefohlen ist, gegenüber dem 
Vormundschafts- oder Pflegschaftsgericht; 
5. wenn der Kunde der Offenbarung des Geheimnisses ausdrücklich und schriftlich 
zustimmt; 
6. für allgemein gehaltene bankübliche Auskünfte über die wirtschaftliche Lage eines 
Unternehmens, wenn dieses der Auskunftserteilung nicht ausdrücklich widerspricht; 
7. soweit die Offenbarung zur Klärung von Rechtsangelegenheiten aus dem Verhältnis 
zwischen Kreditinstitut und Kunden erforderlich ist; 
8. hinsichtlich der Meldepflicht des § 25 Abs. 1 des Erbschafts- und 
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Schenkungssteuergesetzes; 
9. im Fall der Verpflichtung zur Auskunftserteilung an die BWA gemäß dem WAG und 
dem BörseG. 
 
(3) Ein Kreditinstitut kann sich auf das Bankgeheimnis insoweit nicht berufen, als die 
Offenbarung des Geheimnisses zur Feststellungseiner eigenen Abgabepflicht 
erforderlich ist. 
(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 gelten auch für Finanzinstitute und 
Unternehmen der Vertragsversicherung bezüglich § 75 Abs. 3 und für 
Sicherungseinrichtungen, ausgenommen die gemäß den §§ 93 bis 93b erforderliche 
Zusammenarbeit mit anderen Sicherungssystemen sowie 
Einlagensicherungseinrichtungen und Anlegerentschädigungssystemen. 
(5) (Verfassungsbestimmung) Die Abs. 1 bis 4 können vom Nationalrat nur in 
Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Abgeordneten und mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen abgeändert werden. 
 
 
Allgemeine Bestimmungen  
§ 43. (1) Die Geschäftsleiter haben für die Gesetzmäßigkeit der Jahresabschlüsse und 
Konzernabschlüsse sowie der Lageberichte und Konzernlageberichte der Kreditinstitute 
zu sorgen. Auf die Jahresabschlüsse, die Konzernabschlüsse, die Lageberichte und die 
Konzernlageberichte sowie deren Prüfung und Offenlegung sind die Bestimmungen des 
dritten Buches des HGB mit Ausnahme der §§ 207 Abs.2 letzter Satz, 223 Abs. 6, 224, 
226 Abs. 5, 227, 231, 232 Abs. 5,237 Z 1, 3, 4 und 9, 242, 244 Abs. 6, 246, 248, 249 
Abs. 1, 266 Z 1 und 3, 271, 278, 279 und 280a anzuwenden. 
 
(2) Die Bilanzen sowie die Gewinn- und Verlustrechnungen aller Kreditinstitute mit 
Ausnahme der Bausparkassen sind entsprechend der Gliederung der in der Anlage 
enthaltenen Formblätter aufzustellen. Der Konzernabschluss ist gleichfalls 
entsprechend der Gliederung dieser Formblätter zu erstellen. Die Jahres- und 
Konzernabschlüsse sind so rechtzeitig aufzustellen, dass die Vorlagefrist des § 44Abs. 
1 eingehalten wird. Eine weitergehende Gliederung der Formblätter ist nur dort 
zulässig, wo es zur Vermeidung von Unklarheiten erforderlich ist oder wo andere 
Rechtsvorschriften dies vorsehen. Der Bundesminister für Finanzen kann durch 
Verordnung die Formblätter ändern, sofern geänderte Rechnungslegungsvorschriften 
dies erfordern. 
(3) Kreditinstitute in österreichischen Zollausschluss gebieten haben abweichend von § 
193 Abs. 4 HGB den Jahresabschluss in Deutscher Mark oder in Euro zu erstellen. 
 
 
Börsegesetz: 
 
Missbrauch von Insiderinformationen  
§ 48a. (1) Wer als Insider eine Information über eine bestimmte vertrauliche Tatsache, 
die mit einem Wertpapier oder einem Emittenten im Zusammenhang steht und die, 
wenn sie in der Öffentlichkeit bekannt würde, geeignet wäre, den Kurs des 
Wertpapiers erheblich zu beeinflussen, im Wertpapierhandel mit dem Vorsatz ausnützt, 
sich odereinem Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen, indem er  
1. solche Wertpapiere kauft, verkauft oder einem Dritten zum Kauf oder Verkauf 
empfiehlt oder 
2. eine Information der erwähnten Art, ohne dazu verhalten zu sein, einem Dritten 
zugänglich macht,  
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ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 
Tagessätzen zu bestrafen. 
 
(2) Wer, ohne Insider zu sein, wissentlich eine Information im Sinne des Abs. 1, die er 
mitgeteilt erhalten oder in Erfahrung gebracht hat, im Wertpapierhandel dazu 
ausnützt, sich oder einem Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen, indem er 
solche Wertpapiere kauft oder verkauft, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 
 
(3) Insider im Sinne des Abs. 1 ist, wer auf Grund seines Berufes, seiner 
Beschäftigung, seiner Aufgaben oder seiner Beteiligung am Kapital des Emittenten zu 
der im Abs. 1 erwähnten Information Zugang hat. 
 
(4) Als Wertpapiere im Sinne des Abs. 1 und 2 gelten, sofern sie zum Handel auf 
einem Markt zugelassen sind, der von staatlich anerkannten Stellen reglementiert und 
überwacht wird, regelmäßig stattfindet und der Öffentlichkeit direkt oder indirekt 
zugänglich ist, 
1. Aktien, Zwischenscheine, Genussscheine, Schuldverschreibungen, Pfandbriefe, 
Kommunalschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Kassenscheine, 
Kapitalanlagefondsanteile, Partizipationsscheine und sonstige Wertpapiere, sofern sie 
vertretbar sind 
2. Verträge über oder Rechte auf Zeichnung, Erwerb oder Veräußerung  der in Z 1 
genannten Wertpapiere, 
3. Finanzinstrumente mit fester Laufzeit, die sich auf die in Z 1 genannten Wertpapiere 
beziehen, Finanzterminkontrakte und Optionen, 
4. Verträge mit Indexklauseln, die in Z 1 genannte Wertpapiere zum 
Gegenstand haben. 
 
 
Übernahmegesetz: 
 
Geheimhaltungs- und Bekanntmachungspflichten zur Vermeidung von 
Marktverzerrungen und des Missbrauchs von Insiderinformationen 
 
§ 5. (1) Der Bieter hat für Geheimhaltung zu sorgen, um ein vorzeitiges und 
ungleichmäßiges Bekanntwerden seiner Überlegungen und seiner Absicht, ein Angebot 
zu stellen, zu verhindern; dasselbe gilt sinngemäß für Überlegungen und die Absicht, 
Tatsachen herbeizuführen, die den Bieter zur Stellung eines Angebots verpflichten (§§ 
22 bis 25 Abs. 2). Der Bieter hat insbesondere alle für ihn im Zusammenhang mit dem 
Übernahmeverfahren tätigen Personen über ihre Geheimhaltungspflichten und das 
Verbot des Missbrauchs von Insiderinformationen (§ 48a BörseG) zu unterrichten, 
interne Richtlinien für die Informationsweitergabe zu erlassen und deren Einhaltung zu 
überwachen sowie geeignete organisatorische Maßnahmen zur Verhinderung der 
Weitergabe von Insiderinformationen und ihrer missbräuchlichen Verwendung zu 
treffen. Die Übernahmekommission (§ 28) kann durch Verordnung Grundsätze für die 
Informationsweitergabe und für geeignete organisatorische Maßnahmen festsetzen. 
Diese Grundsätze haben unter Beachtung des § 2 und der §§ 11 bis 18 WAG der 
Möglichkeit der Entstehung von Sachverhalten gemäß § 48a BörseG entgegenzuwirken 
und zur Nachvollziehbarkeit solcher Sachverhalte beizutragen. 
 
(2) Der Bieter hat Überlegungen oder die Absicht, ein Angebot zu stellen oder 
Tatsachen herbeizuführen, die ihn zur Stellung eines Angebots verpflichten, 
unverzüglich bekanntzumachen und den Verwaltungsorganen der Zielgesellschaft 
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mitzuteilen, wenn erhebliche Kursbewegungen oder Gerüchte und Spekulationen 
betreffend ein bevorstehendes Angebot auftreten und anzunehmen ist, daß diese auf 
die Vorbereitung des Angebots oder diesbezügliche Überlegungen oder auf Aktienkäufe 
durch den Bieter zurückzuführen sind (Marktverzerrungen). 
 
(3) Der Bieter hat jedenfalls unverzüglich bekanntzumachen und den 
Verwaltungsorganen der Zielgesellschaft mitzuteilen,  
1. dass sein Vorstand und Aufsichtsrat die Entscheidung, ein Angebot zu stellen, 
getroffen haben oder 
2. dass Tatsachen eingetreten sind, die ihn zur Stellung eines Angebots verpflichten 
(§§ 22 und 25 Abs. 2). 
 
(4) Die Bekanntmachung nach Abs. 2 und Abs. 3 hat so zu erfolgen, dass dadurch 
Insidergeschäfte und Marktverzerrungen tunlichst hintan gehalten werden. Die 
Übernahmekommission kann auf Antrag des Bieters unter Berücksichtigung der 
Interessen der Beteiligungspapierinhaber von der Verpflichtung zur Bekanntmachung 
gemäß Abs. 3 für eine kurze Frist befreien, wenn dadurch die Schädigung berechtigter 
Interessen des Bieters oder mit ihm gemeinsam vorgehender Rechtsträger (§ 23 Abs. 
1) verhindert werden kann und der Bieter bescheinigt, dass die Geheimhaltung 
gewährleistet ist. 
 
 
DSG 2000 
 

Datengeheimnis 
§ 15. (1) Auftraggeber, Dienstleister und ihre Mitarbeiter – das sind Arbeitnehmer 
(Dienstnehmer) und Personen in einem arbeitnehmerähnlichen 
(dienstnehmerähnlichen) Verhältnis – haben Daten aus Datenanwendungen, die ihnen 
ausschließlich auf Grund ihrer berufsmäßigen Beschäftigung anvertraut wurden oder 
zugänglichgeworden sind, unbeschadet sonstiger gesetzlicher 
Verschwiegenheitspflichten, geheim zu halten, soweit kein rechtlich zulässiger Grund 
für eine Übermittlung der anvertrauten oder zugänglich gewordenen Daten besteht 
(Datengeheimnis). 
(2) Mitarbeiter dürfen Daten nur auf Grund einer ausdrücklichen Anordnung ihres 
Arbeitgebers (Dienstgebers) übermitteln. Auftraggeber und Dienstleister haben, sofern 
eine solche Verpflichtung ihrer Mitarbeiter nicht schon kraft Gesetzes besteht, diese 
vertraglich zu verpflichten, dass sie Daten aus Datenanwendungen nur auf Grund von 
Anordnungen übermitteln und das Datengeheimnis auch nach Beendigung des 
Arbeits(Dienst)verhältnisses zum Auftraggeber oder Dienstleister einhalten werden. 
(3) Auftraggeber und Dienstleister dürfen Anordnungen zur Übermittlung von Daten 
nur erteilen, wenn dies nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zulässig ist. 
Sie haben die von der Anordnung betroffenen Mitarbeiter über die für sie geltenden 
Übermittlungsanordnungen und über die Folgen einer Verletzung des 
Datengeheimnisses zu belehren. 
(4) Unbeschadet des verfassungsrechtlichen Weisungsrechts darf einem Mitarbeiter 
aus der Verweigerung der Befolgung einer Anordnung zur Datenübermittlung wegen 
Verstoßes gegen die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes kein Nachteil erwachsen. 
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Strafbestimmungen 
Datenverwendung in Gewinn- oder Schädigungsabsicht 

 
§ 51. (1) Wer in der Absicht, sich einen Vermögensvorteil zu verschaffen oder einem 
anderen einen Nachteil zuzufügen, personenbezogene Daten, die ihm ausschließlich 
auf Grund seiner berufsmäßigen Beschäftigung anvertraut oder zugänglich geworden 
sind oder die er sich widerrechtlich verschafft hat, selbst benützt, einem anderen 
zugänglich macht oder veröffentlicht, obwohl der Betroffene an diesen Daten ein 
schutzwürdiges Geheimhaltungsinteresse hat, ist, wenn die Tat nicht nach einer 
anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, vom Gericht mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr zu bestrafen. 
(2) Der Täter ist nur mit Ermächtigung des Verletzten zu verfolgen. 
 
 
UWG 
 
Verletzung von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen. 
Missbrauch anvertrauter Vorlagen  
§ 11. (1) Wer als Bediensteter eines Unternehmens Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnisse, die ihm vermöge des Dienstverhältnisses anvertraut oder sonst 
zugänglich geworden sind, während der Geltungsdauer des Dienstverhältnisses 
unbefugt anderen zu Zwecken des Wettbewerbes mitteilt, ist vom Gericht mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu 
bestrafen. (BGBl. Nr. 120/1980, Art. I Z 6) 
(2) Die gleiche Strafe trifft den, der Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, deren 
Kenntnis er durch eine der im Abs. 1bezeichneten Mitteilungen oder durch eine gegen 
das Gesetz oder die guten Sitten verstoßende eigene Handlung erlangt hat, zu 
Zwecken des Wettbewerbes unbefugt verwertet oder an andere mitteilt. 
(3) Die Verfolgung findet nur auf Verlangen des Verletzten statt. 


